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Grundsteuer: Bayern geht den vernünftigen Weg 

• ZIA unterstützt transparenten und praxistauglichen Regierungsentwurf 

• Grundsteuer C: Bayern zieht Lehren aus der Geschichte 

 

Berlin, 01.10.2021 – „Der Gesetzentwurf für das Bayerische Grundsteuermodell ist 

transparent, für die Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung leicht zu 

administrieren und erfüllt die verfassungsrechtlichen Vorgaben“, sagte Sven 

Behrends, Vorstandsmitglied der ZIA-Region Süd, in der heutigen Anhörung vor dem 

Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags. „Die 

Nutzung der Länderöffnungsklausel und die Abkehr vom komplexen Bundesmodell 

ist aus Sicht des ZIA daher grundsätzlich der richtige Schritt bei der künftigen 

Ausgestaltung der Grundsteuer in Bayern.“ 

 

Lediglich in einigen wenigen Punkten sieht der ZIA weiterhin Optimierungsbedarf und 

weist dem Bayerischen Gesetzgeber in Sonderfällen der Grundstücksbewertung 

einen praxisgerechten Weg, um die Erklärung durch die Steuerpflichtigen und die 

Veranlagung seitens der Finanzverwaltung weiter zu vereinfachen. 

 

Grundsteuer C bleibt außen vor 

Daneben bewertet der ZIA die Klarstellung der Bayerischen Landesregierung positiv, 

von der Einführung einer Grundsteuer C abzusehen. Durch diese hätten die 

Kommunen einen erhöhten Grundsteuerhebesatz für unbebaute, aber baureife 

Grundstücke erheben können „Das Bayerische Kabinett hat vernünftigerweise die 

Lehren aus der Geschichte gezogen“, sagt Behrends. So sollte die 1961 eingeführte 

Grundsteuer C den steigenden Preisen für unbebaute sowie bebaubare Grundstücke 

und der bundesweit vielerorts grassierenden Baulandnot entgegenwirken. Dies 

gelang dem Gesetzgeber nicht. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen 

Bundestags analysierte die Auswirkungen der damals eingeführten Grundsteuer C 



und legte dar, dass nach der Einführung vor allem die finanzschwachen Bürger ihre 

Grundstücke verkaufen mussten, während finanzstarke Akteure profitierten. Im 

Ergebnis hatte sich das Grundstücksangebot entgegen den Erwartungen nicht 

vergrößert und der Markt der Grundstücksspekulanten erlebte einen unerwünschten 

Aufschwung. „Der ZIA unterstützt den bayerischen Ansatz, damit sich diese negative 

Erfahrung mit der Grundsteuer C nicht wiederholt“, so Behrends. 

 

Die Stellungnahme des ZIA vom 29. September 2021 zum Regierungsentwurf eines 

Bayerischen Grundsteuergesetzes finden Sie unter diesem LINK.  

 

 
Der ZIA 

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) ist der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Er 

spricht durch seine Mitglieder, darunter 28 Verbände, für rund 37.000 Unternehmen der Branche 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der ZIA gibt der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen 

Vielfalt eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung, die ihrer Bedeutung für die 

Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er der gesamten 

Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer Ebene – und im Bundesverband 

der deutschen Industrie (BDI). Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner. 
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